
Präven�onskonzept
� Die Charta von CURAVIVA Schweiz wurde allen Mitarbeitenden persönlich abgegeben
� Inhalte, Grundsätze und Verpflichtungen der Charta wurden mündlich und schri�lich kommuniziert
� Die Null- Toleranz- Poli�k (jedem Verdacht wird nachgegangen) wurde im Detail ausgeführt
� Kadermitglieder verpflichten sich die Charta innerhalb von Führungs- und Leitungssitzungen wiederkehrend zu

thema�sieren
� Die Charta wurde unter Beizug der Hauszeitung auch gegenüber Bewohnenden und Angehörigen thema�siert
� Betriebskommission, S��ungsrat, Bewohnerrat und Angehörigenrat befürworten die Umsetzung

Die Präven�on orien�ert sich an folgenden, bereits eingesetzten Konzepten
und Leitlinien
� Betriebskonzept / Leitbild
� Grundsatzbeschluss der Betriebskommission betreffend Sterbehilfe
� Assis�erter Suizid – Haltung und Entscheidung der S��ung
� Beschwerdemanagement
� Internes Fehlermeldesystem
� Konzept Pflege und Betreuung
� Pflegeleitlinien
� Konzept Therapeu�sche Dienste
� Leitlinien Therapeu�sche Dienste
� Konzept Freiwilligenarbeit im AZW
� Konzept Menschen mit Demenz
� Konzept ethische Entscheidungsfindungen
� Bildungskonzept
� Leitlinien Bewohnerrat
� Leitlinien Angehörigenrat
� Angehörigenprojekt und Dokumenta�on und Informa�on 10 Jahre nach Projektbeginn
� Reglement für die Personalkommission
� Grenzüberschreitendes Verhalten von Bewohnenden
� Konzept Anlaufstelle
� Mobbing

Stärkung der Personen mit besonderem Unterstützungsbedarf
� Ak�ver Einbezug von abhängigen Bewohnenden in der Frage der Planung von Pflege, Unterstützung und Begleitung
� Ak�ve Zusammenarbeit mit dem Bewohnerrat und dem Angehörigenrat
� Einbezug von Angehörigen und Bezugspersonen
� Standort- und Verlaufsgespräche mit Bewohnenden, Angehörigen und Bezugspersonen
� Themenzentrierte Fortbildungen von Pflege- und Betreuungspersonal
� Regelmässige Sitzungen zwischen dem Angehörigenrat, dem Bewohnerrat und der Zentrumsleitung
� Wöchentliche Bereichssitzungen der Zentrumsleitung mit der Leitung Pflege und Betreuung
� Psychosoziale Begleitung durch den Gerontologischen Dienst und die Therapeu�schen Dienste
� Interven�onsbereitscha� im Falle von Übergriffen und Grenzverletzungen zwischen Bewohnenden

Charta zur Präven�on von Ausbeutung, Missbrauch und anderen
Grenzverletzungen

Haltungs- und Umsetzungsnachweise der S��ung AlterszentrunmWengistein
in Solothurn. Die Grundsätze gelten für alle Personen, die in unseren
Ins�tu�onen und Organisa�onen tä�g sind oder betreut werden

„Wir schauen hin“



Personalrekru�erung
Die Personalrekru�erung erfolgt sorgfäl�g, unter Beachtung der entsprechenden Qualifika�on, welche für die
Funk�on und den Tä�gkeitsbereich erforderlich sind.
Vor jeder Anstellung von neuen Mitarbeitenden muss ein Strafregisterauszug vorgelegt werden. Zusätzlich für die
Bereiche Pflege, Hotellerie und Technischer Dienst wird durch das AlterszentrumWengistein ein
Sonderprivatauszug eingereicht (ausgenommen sind Lernende und Arbeitsverhältnisse im Prak�kum
bis zum 18. Lebensjahr).

Selbstverpflichtung
Im Zusammenhang mit der Null- Toleranz- Poli�k wird ein neuer Ar�kel in den Arbeitsvertrag aufgenommen.
Kadermitarbeitende bekennen sich mit ihrer Unterschri� zum entsprechenden Ar�kel im Dokument „Das Kader
definiert sich“. Jährlich wiederkehrend wird die Null-Toleranz-Poli�k in das Dokument „Kompass“ aufgenommen,
welches jeweils per 1.1. des neuen Kalenderjahres an die ganze Mitarbeiterscha� geht.

Fortbildung
Die Charta ist jährlich Teil mindestens einer Fortbildungsveranstaltung innerhalb des Bereiches.

Kultur des Hinschauens
In unserer Ins�tu�on gilt der Grundsatz: „Wer wegschaut macht sich schuldig!“

Konsequenzen für fehlbare Mitarbeitende
Fehlbare Mitarbeitende welche sich eines Übergriffs im Sinne der Charta schuldig machen, werden fristlos
entlassen. In der Regel ersta�et die Ins�tu�on Anzeige.

Interne Meldestelle
Alle Mitarbeitenden sind im Sinne der Charta meldepflich�g; wer Meldungen unterschlägt, macht sich schuldig.
Grundsätzlich gilt für das Meldewesen der interne Dienstweg.

Externe Meldestellen
Für Mitarbeitende, welche anonym bleiben möchten, steht folgende Ombudsstelle oder die Fachstelle
Beziehungsfragen Kanton Solothurn zur Verfügung:

Ombudsstelle soziale Ins�tu�onen Kanton Solothurn: Der Verein Pa�entenstelle AG/So führt im Au�rag des
Kantons Solothurn eine Ombudsstelle für Menschen, die in einer Ins�tu�on betreut, gepflegt und/oder sta�onär
gefördert werden.
ombudsstellen-ag-so@hin.ch / www.ombudsstelle-so.ch / Telefon: 062 823 11 42

Die Fachstelle Beziehungsfragen Kanton Solothurn: Die Fachstelle bietet als Anlaufstelle Informa�on und Beratung
bei Lebensfragen, Mobbing und sexueller Beläs�gung am Arbeitsplatz.
www.fabeso.ch / solothurn@fabeso.ch / Telefon 032 622 44 33

Das Personal der Ombudsstelle und der Fachstelle Beziehungsfragen steht unter Schweigepflicht.

AlterszentrumWengistein, Juli 2012
Dieses Dokument wurde im September 2025 aktualisiert.

Hansruedi Moor-Minikus
Zentrumsleitung
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